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Vorwort 
Schuldrecht BT II mit der hemmer-Methode 

 
Wer in vier Jahren sein Studium abschließen will, kann 
sich einen Irrtum in Bezug auf Stoffauswahl und -
aneignung nicht leisten. Hoffen Sie nicht auf leichte Re-
zepte und den einfachen Rechtsprechungsfall. Hüten 
Sie sich vor Übervereinfachung beim Lernen. Stellen 
Sie deswegen frühzeitig die Weichen richtig. 
Die Schuldrechtsreform hat das wichtigste Prüfungsge-
biet der juristischen Staatsexamina komplett neu struk-
turiert. Im Band Schuldrecht AT stellen wir Ihnen das 
neue Leistungsstörungsrecht in gewohnter hemmer-
Methode klausurtypisch aufbereitet dar. Im Band 
Schuldrecht BT I werden die Änderungen im Kauf- und 
Werkvertragsrecht dargestellt. Der Band Schuldrecht 
BT II ergänzt diesen Band um die Besonderheiten an-
derer Vertragstypen.  
Die hemmer-Methode vermittelt Ihnen die erste richtige 
Einordnung und das Problembewusstsein, welches 
Sie brauchen, um an einer Klausur bzw. dem Ersteller 
nicht vorbeizuschreiben. Häufig ist dem Studierenden 
nicht klar, warum er schlechte Klausuren schreibt. Wir 
geben Ihnen gezielte Tipps! Vertrauen Sie auf unsere 
Expertenkniffe. 
Durch die ständige Diskussion mit unseren Kursteil-
nehmerinnen und Kursteilnehmern ist uns als erfahre-
nen Repetitoren klar geworden, welche Probleme die 
Studierenden haben, ihr Wissen anzuwenden. Wir ha-
ben aber auch von unseren Kursteilnehmerinnen und 
Kursteilnehmern profitiert und von ihnen erfahren, wel-
che Argumentationsketten in der Prüfung zum Erfolg 
geführt haben. 
Die hemmer-Methode gibt jahrelange Erfahrung wei-
ter, erspart Ihnen viele schmerzliche Irrtümer, setzt rich-
tungsweisende Maßstäbe und begleitet Sie als Ge-
brauchsanweisung in Ihrer Ausbildung: 

1. Grundwissen: 
Die Grundwissenskripten sind für die Studierenden in 
den ersten Semestern gedacht. In den Theoriebänden 
Grundwissen werden leicht verständlich und kurz die 
wichtigsten Rechtsinstitute vorgestellt und das notwen-
dige Grundwissen vermittelt. Die Skripten werden durch 
den jeweiligen Band unserer Reihe „Die wichtigsten 
Fälle“ ergänzt. 
 

2. Basics: 
Das Grundwerk für Studium und Examen. Es schafft 
schnell Einordnungswissen und mittels der hemmer-
Methode richtiges Problembewusstsein für Klausur und 
Hausarbeit. Wichtig ist, wann und wie Wissen in der 
Klausur angewendet wird. 
 
3. Skriptenreihe: 

Vertiefendes Prüfungswissen: Über 1.000 Klausuren 
wurden auf ihre „essentials" abgeklopft.  
Anwendungsorientiert werden die für die Prüfung nöti-
gen Zusammenhänge umfassend aufgezeigt und wie-
derkehrende Argumentationsketten eingeübt. 

Gleichzeitig wird durch die hemmer-Methode auf an-
spruchsvollem Niveau vermittelt, nach welchen Krite-
rien Prüfungsfälle beurteilt werden. Mit dem Verstehen 
wächst die Zustimmung zu Ihrem Studium. Spaß und 
Motivation beim Lernen entstehen erst durch Verständ-
nis.  
Lernen Sie, durch Verstehen am juristischen Sprach-
spiel teilzunehmen. Wir schaffen den „background“, mit 
dem Sie die innere Struktur von Klausur und Hausarbeit 
erkennen: „Problem erkannt, Gefahr gebannt“. Profi-
tieren Sie von unserem strategischen Wissen. Wir 
werden Sie mit unserem know-how auf das Anforde-
rungsprofil einstimmen, das Sie in Klausur und Hausar-
beit erwartet.  
Die Theoriebände Grundwissen, die Basics, die 
Skriptenreihe und der Hauptkurs sind als modernes, 
offenes und flexibles Lernsystem aufeinander abge-
stimmt und ergänzen sich ideal. Die studentenfreund-
liche Preisgestaltung ermöglicht den Erwerb als Ge-
samtwerk. 
 

4. Hauptkurs: 
Schulung am examenstypischen Fall mit der Asso-
ziationsmethode. Trainieren Sie unter professioneller 
Anleitung, was Sie im Examen erwartet und wie Sie 
bestmöglich mit dem Examensfall umgehen. 

Nur wer die Dramaturgie eines Falles verstanden hat, ist 
in Klausur und Hausarbeit auf der sicheren Seite! Häufig 
hören wir von unseren Kursteilnehmenden: „Erst jetzt 
hat Jura richtig Spaß gemacht“. 

Die Ergebnisse unserer Kursteilnehmerinnen und Kurs-
teilnehmer geben uns Recht. Maßstab ist der Erfolg. Die 
Examensergebnisse zeigen, dass unsere Kursteilneh-
menden überdurchschnittlich abschneiden. 

Die Examensergebnisse unserer Kursteilnehmerin-
nen und Kursteilnehmer können auch Ansporn für 
Sie sein, intelligent zu lernen: Wer nur auf vier 
Punkte lernt, landet leicht bei drei.  
Lassen Sie sich aber nicht von diesen Supernoten 
verschrecken, sehen Sie dieses Niveau als Ansporn 
für Ihre Ausbildung.  
Wir hoffen, mit unserem Gesamtangebot bei der Kon-
kretisierung des Rechts mitzuwirken und wünschen 
Ihnen viel Spaß beim Durcharbeiten unserer Skripten. 

Wir würden uns freuen, mit Ihnen in unserem Hauptkurs 
und mit der hemmer-Methode gemeinsam Verständ-
nis an der Juristerei zu trainieren. Nur wer erlernt, was 
ihn im Examen erwartet, lernt richtig! 
So leicht ist es, uns kennenzulernen: Probehören ist je-
derzeit in den jeweiligen Kursorten möglich. 

Karl-Edmund Hemmer &  Achim Wüst 
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 § 1 MIETE

 A) Inhalt, System und Zustandekommen

 I. Die Systematik des Mietrechts

Beim Abschluss eines Mietvertrages einigen sich die Parteien darüber, dass eine Partei (Vermieter) der anderen eine 
Sache zum Gebrauch überlässt und die andere Partei (Mieter) dafür ein Entgelt zahlt.

1

Im Gesetz fi nden sich allgemeine Vorschriften für Mietverhältnisse (§§ 535 – 548a BGB), besondere Vorschriften für 
Mietverhältnisse über Wohnraum (§§ 549 - 577a BGB) und Mietverhältnisse über andere Sachen (§§ 578 - 580a BGB), 
Pacht (§§ 581 - 584b BGB) und Landpacht (§§ 585 - 597 BGB). 

hemmer-Methode: Versuchen Sie schon an dieser Stelle, die Systematik von allgemeinen und besonderen 
Regeln im Mietrecht zu erfassen. Lesen Sie sich dazu die Überschriften zu den §§ 535 ff . BGB durch. Beachten 
Sie dabei, dass die einzelnen Paragraphen neuerdings amtliche Überschriften haben, die auch zur Auslegung 
herangezogen werden können.
Das Skript erläutert die allgemeinen und besonderen Vorschriften des Mietrechts nicht getrennt, sondern 
jeweils in Kombination. So wird bei Ihnen von Anfang an Verständnis für die Systematik geschaff en, auf die es 
im unbekannten Examensfall entscheidend ankommt!

Die Systematik des Mietrechts ganz einfach:
1. In den §§ 535 bis 548a BGB ist der Allgemeine Teil des Mietrechts geregelt. Diese Vorschriften kommen für alle 
Mietverhältnisse zur Anwendung.

2. In den §§ 549 bis 577a BGB sind die Besonderheiten des Wohnraummietvertrages geregelt.

3. In den §§ 578 ff . BGB sind Besonderheiten bei Mietverträgen über andere Sachen als Wohnraum und über digi-
tale Produkte geregelt. Bei der Grundstücks-/Geschäftsraummiete verweist § 578 BGB teilweise auf die Vorschriften zur 
Wohnraummiete, aber eben nur teilweise.

hemmer-Methode: Beachten Sie, dass auf das Schriftformerfordernis des § 568 I BGB für Kündigungen gerade 
nicht verwiesen wird. Die Kündigung eines (z.B.) Geschäftsraummietvertrages ist formlos gültig. In den meis-
ten Mietverträgen wird freilich die Schriftform für die Kündigung vereinbart. Dies ist in Formularverträgen aber 
nicht zulässig, da § 309 Nr. 13 BGB für solche Erklärungen nur die Textform vorgeschrieben werden darf. 



Der Mietvertrag ist als Vertrag über eine entgeltliche Gebrauchsüberlassung ein gegenseitiger Schuldvertrag i.S.d. 
§§ 320 ff . BGB. Er kommt gemäß §§ 145 ff . BGB zustande.

2

Mietgegenstand gemäß § 535 I S. 1 BGB sind nur Sachen im Sinne von § 90 BGB. Rechte können hingegen nur ver-
pachtet werden.1 

In § 548a BGB wird klargestellt, dass die Vorschriften über die Miete von Sachen auch auf die Miete digitaler Produkte 
anzuwenden sind. Hier ist insbesondere § 578b BGB zu beachten.

Die Mietsache kann beweglich oder unbeweglich sein. Durch einen Mietvertrag können auch mehrere Sachen oder nur 
Teile von Sachen vermietet werden.2

Bsp.: Hauswand, Fenster; aber auch die Überlassung von Werbefl ächen auf einem Kfz3 

Ein Vertrag, bei dem sich die Leistungspfl icht darauf beschränkt, einem Automatenaufsteller gegen ein monatliches 
Entgelt eine Teilfl äche der von ihm gemieteten Räumlichkeiten zur Aufstellung eines Geldautomaten zur Verfügung zu 
stellen, ist von seiner Rechtsnatur her als Mietvertrag einzuordnen. Etwas anderes gilt für Automatenaufstellverträge, 
bei welchem der Automat in den gewerblichen Betrieb eines anderen zum gemeinsamen Nutzen beider Vertragspartner 
eingegliedert wird. Ein solcher Vertrag ist von seiner Rechtsnatur her ein Gestattungsvertrag sui generis.4

Grundstücke i.S.v. § 578 I BGB sind räumlich abgegrenzte Teile der Erdoberfl äche.5 Grundstücksmiete ist gegeben bei 
Vermietung von unbebauten Grundstücken und bei der Vermietung von Teilen eines Grundstücks oder eines Gebäudes, 
sofern diese Teile nicht Räume sind.

Bsp.: Fläche am Campingplatz; Teile von Außenwänden zum Anbringen von Gegenständen

Räume i.S.v. § 578 II BGB sind alle Gebäude und Innenräume von Gebäuden unabhängig davon, wie sie genutzt wer-
den.6 Ausgenommen sind natürlich Wohnräume, da hierfür die §§ 549 bis 577a BGB gelten.

Entgelt ist beim Mietvertrag der Mietzins, den das Gesetz nun dem allgemeinen Sprachgebrauch folgend die „Miete“ 
nennt. Über deren Höhe müssen sich die Parteien notwendig geeinigt haben, § 535 II BGB. Die Miete besteht i.d.R. aus 
einer Geldleistung, kann jedoch auch, wenn dies vereinbart wurde, in Form von Sach- oder Dienstleistungen erbracht 
werden.

 II. Formbedürftigkeit befristeter Mietverträge, § 550 BGB

Der Mietvertrag ist grundsätzlich formfrei.7 
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Die Parteien können selbstverständlich eine konstitutive Schriftform vereinbaren. Bei Verstößen gegen die gewillkürte 
Schriftform gilt dann § 125 S. 2 BGB.

Gemäß § 125 S. 2 BGB ist eine Vereinbarung, bei der die gewillkürte Schriftform nicht eingehalten wird, im Zweifel 
nichtig. 

Eine derartige Schriftformvereinbarung kann nach ganz h.M. jedoch ohne Einhaltung der Schriftform, u.U. sogar konklu-
dent aufgehoben werden, da sich die Parteien aufgrund der Privatautonomie nicht der Freiheit berauben können, später 
Verträge ohne Einhaltung einer bestimmten Form zu schließen. Aus diesem Grunde wird man viele solcher Abreden im 
Ergebnis doch für wirksam erachten können.8

Bsp.: V und M haben vereinbart, dass alles, was Änderungen des Mietvertrages anbelangt, schriftlich festgehalten werden soll. 

Nach einigen Monaten vereinbaren sie mündlich eine Mietminderung.

Diese Abrede ist wirksam, da davon auszugehen ist, dass die Parteien die Schriftformklausel (konkludent) aufgehoben haben. 
Nach Rechtsprechung des BGH soll es dabei nicht einmal schaden, wenn die Parteien in diesem Moment gar nicht an die Klau-

1  Dazu unten Rn. 106 ff . 
2  Grüneberg, § 535 BGB, Rn. 1.
3  Vgl. dazu BGH, Life&LAW 03/2019, 173 f. =  jurisbyhemmer:  jurisbyhemmer. Unser Service-Angebot an Sie: kostenlos hem-

mer-club-Mitglied werden (www.hemmer-club.de) und Entscheidungen der Life&LAW lesen und downloaden.
4  Vgl. dazu BGH, Life&LAW 09/2019, 584 ff . = NJW-RR 2021, 12 ff . =  jurisbyhemmer.
5  Grüneberg, Übbl. 1 Vorb. § 873 BGB.
6  Grüneberg, Vorb. § 535 BGB, Rn. 91.
7   Grüneberg, Vorb. § 535 BGB, Rn. 48.
8  Vgl. dazu Medicus/Petersen, BR, Rn. 187a.



sel gedacht haben!9

Eine Ausnahme besteht jedoch gemäß § 550 BGB für Mietverträge über Wohnraum, die für länger als ein Jahr ge-
schlossen werden. Gemäß § 578 I, II BGB gilt § 550 BGB auch für Mietverhältnisse über Grundstücke und Räume.10

hemmer-Methode: Die Bedeutung des § 550 BGB für Wohn raummietverhältnisse ist relativ gering, da befristete 
Mietverträge über Wohnraum (sog. Zeitmietverträge) nur unter den sehr strengen Voraussetzungen des § 575 
BGB zulässig sind.
Von größerer Bedeutung ist § 550 BGB bei einem Wohnraummietvertrag in Studentenwohnheimen, da 
gem. § 549 III BGB die Vorschrift des § 575 BGB nicht zur Anwendung kommt und daher Befristungen ohne 
Einschränkung möglich sind.
Die größte Bedeutung hat § 550 BGB aber über die Verweisungsnorm des § 578 I, II BGB bei der Grundstücks- 
und Geschäftsraummiete bzw. bei der Grundstücks- und Geschäftsraumpacht, vgl. § 581 II BGB. Für diese 
Mietverträge gelten die strengen Voraussetzungen eines Zeitmietvertrages nach § 575 BGB nicht. § 578 I, II BGB 
verweisen für die Grundstücks- und Geschäftsraummiete zwar auf § 550 BGB, nicht jedoch auf § 575 BGB!

 1. Vereinbarte Mietdauer muss länger als ein Jahr sein

§ 550 BGB gilt nicht, wenn der Vertrag für unbestimmte Zeit geschlossen wird und zwar auch dann nicht, wenn die 
Parteien davon ausgehen, dass das Mietverhältnis länger als ein Jahr andauern wird. 
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§ 550 BGB soll dagegen gelten, wenn ein Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen und dabei eine Kündigungsfrist 
von einem Jahr vereinbart wird.11 Das Schriftformerfordernis gilt auch dann, wenn bei einem unbefristeten Mietvertrag 
in zulässiger Weise das Recht zur ordentlichen Kündigung für eine längere Zeit als ein Jahr ausgeschlossen wurde.12

hemmer-Methode: Ein einzelvertraglich vereinbarter Ausschluss des ordentlichen Kündigungsrechts ist auch 
auf Dauer zulässig. Insbesondere ist eine solche Vereinbarung in Wohnraummietverträgen weder wegen 
§ 573c IV BGB noch wegen § 575 IV BGB unwirksam.13

Zu den Grenzen eines formularvertraglich vereinbarten Ausschlusses des ordentlichen Kündigungsrechts 
lesen Sie Rn. 104a in diesem Skript bzw. den ausführlichen hemmer-background zur Entscheidung BGH, 
Life&LAW 02/2019, 73 (76 ff .).

Mietverträge, die nicht für längere Zeit als ein Jahr geschlossen worden sind, aber eine Verlängerungsklausel über 
ein Jahr hinaus enthalten oder in denen dem Mieter oder beiden Vertragspartnern eine Option auf entsprechende Ver-
tragsverlängerung off engehalten wird, fallen nach der Rechtsprechung ebenfalls unter § 550 BGB.14

§ 550 BGB gilt auch dann, wenn der Mietvertrag auf Lebenszeit einer Partei (vgl. § 544 S. 2 BGB) geschlossen wird.15

Auch auf Mietverträge, die bis zu einem bestimmten Ereignis laufen sollen, z.B. bis zur Heirat oder Versetzung, wenn 
das Ereignis nach den Vorstellungen der Parteien erst nach mehr als einem Jahr Vertragsdauer eintreten wird, soll 
§ 550 BGB zur Anwendung kommen.

hemmer-Methode: Auch bei einem für längere Zeit als ein Jahr geschlossenen Mietvertrag bedarf die nachträgli-
che Vereinbarung der Herabsetzung der Miete nicht der Schriftform, wenn der Vermieter sie jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen darf.16

 2. Sinn und Zweck des § 550 BGB

9  BGH, NJW 1965, 293; JZ 1967, 287 f.; BGHZ 49, 364 ff .: alle Entscheidungen =  jurisbyhemmer.
10  Vgl. dazu den Problembeitrag von Tyroller, Die Rechtsprechung des BGH zur Formbedürftigkeit nach § 550 BGB bei befristeten 

Mietverträgen, Life&LAW 08/2021, 555 ff .
11  Brox, Besonderes Schuldrecht, Rn. 158; Grüneberg, § 550 BGB, Rn. 7; vgl. auch BGH, NJW 1998, 62.
12  Grüneberg, § 550 BGB, Rn. 7 und Rn. 3.
13  Vgl. BGH, Life&LAW 02/2019, 73 ff . =  jurisbyhemmer.
14  BGH, NJW-RR 1987, 1227 ff . =  jurisbyhemmer.
15  BGH, NJW 1998, 62 ff . =  jurisbyhemmer.
16  Vgl. BGH, NJW 2005, 1861 f. =  jurisbyhemmer.



Die Formvorschrift dient in erster Linie dem Zweck, dass ein späterer Erwerber, der gemäß § 566 BGB (ggfs. i.V.m. 
§ 578 I, II S. 1 BGB) als Vermieter in das Mietverhältnis eintritt, sich einen Überblick über die auf ihn übergehenden 
Rechte und Pfl ichten verschaff en kann.17
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Im Fall einer wirksamen Befristung eines Mietvertrages ist das Recht zur ordentlichen Kündigung grds. ausgeschlossen. 
Dies folgt im Umkehrschluss aus § 542 II BGB. Danach endet ein befristetes Mietverhältnis mit Zeitablauf, wenn es nicht 
verlängert (§ 542 II Nr. 2 BGB) bzw. außerordentlich gekündigt (§ 542 II Nr. 1 BGB) wird. Eine ordentliche Kündigung 
ist daher gerade nicht möglich. Die Vereinbarung einer festen Laufzeit stellt daher sicher, dass der Vertrag vor Ende der 
Laufzeit nicht beendet werden kann, außer es liegt ein wichtiger Grund vor.

Darüber hinaus dient die Schriftform des § 550 BGB aber auch dazu, die Beweisbarkeit langfristiger Abreden zwischen 
den ursprünglichen Vertragsparteien sicherzustellen und diese vor der unbedachten Eingehung langfristiger Bindungen 
zu schützen. 

Diesem Sinn entspricht es auch, dass für die Einhaltung der Form keine feste Verbindung zwischen den einzelnen Blät-
tern des Vertrages notwendig ist.

Es genügt vielmehr, dass sich die Einheit der Urkunde aus fortlaufender Paginierung, Nummerierung, einheitlicher Ge-
staltung, inhaltlichem Zusammenhang des Textes oder vergleichbaren Merkmalen zweifelsfrei ergibt. Wird auf Anlagen 
verwiesen, muss zur Wahrung der Urkundseinheit die Zusammengehörigkeit dieser Schriftstücke in geeigneter Weise 
kenntlich gemacht werden18

hemmer-Methode: Die Regelung in einem Mietvertrag, dass das Mietverhältnis mit der Übergabe der Mietsache 
beginnt, ist hinreichend bestimmbar und genügt deshalb dem Schriftformerfordernis des § 550 BGB.19

 3. Rechtsfolgen bei Nichteinhaltung der Schriftform

Bei Nichteinhaltung der Schriftform ist die Befristung gem. § 125 S. 1 BGB unwirksam. Obwohl es sich bei der Befristung 
um einen ganz wesentlichen Vertragsinhalt handelt, führt ein Verstoß gegen die in § 550 S. 1 BGB geregelte Schrift-
form in Ausnahme zu § 139 BGB nicht zur Unwirksamkeit des gesamten Vertrages, sondern nur zur Unwirksamkeit der 
Befristung.
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Der Vertrag gilt dann für unbestimmte Zeit und ist daher ordentlich kündbar. Gem. § 550 S. 2 BGB ist die Kündigung 
allerdings frühestens zum Ablauf eines Jahres nach Überlassung der Mietsache zulässig.

hemmer-Methode: Im Arbeitsrecht ist die Rechtslage nahezu identisch. Gem. § 14 IV TzBfG bedarf die Befris-
tung des Arbeitsvertrages der Schriftform. Wurde die Schriftform nicht beachtet, so ist die Befristung gem. 
§ 125 S. 1 BGB formnichtig und der Arbeitsvertrag gilt entgegen § 139 BGB als auf unbestimmte Zeit geschlos-
sen.

Beim Verstoß gegen die Schriftform ist der Mietvertrag ordentlich kündbar. Selbst wenn der Mietvertrag zuvor jahrelang 
anstandslos durchgeführt worden ist, verstößt die ordentliche Kündigung, die wegen der Nichteinhaltung der Schriftform 
des § 550 BGB möglich ist, nicht gegen Treu und Glauben.20

 4. Anforderungen an die Wahrung der Schriftform

Die Anforderungen, die der BGH an die Einhaltung der Schriftform des § 550 S. 1 BGB stellt, sind äußerst streng.

7

a) Formale Anforderungen an die Schriftform

17  Grüneberg, § 550 BGB, Rn. 1; Brox, Besonderes Schuldrecht, Rn. 158, mit Verweis auf Prot. II 149 ff ., 154.
18  BGH, NJW 1998, 58 ff .; BGH, Life&LAW 06/1999, 350 ff . = NJW 1999, 1104 ff .; BGH, Life&LAW 01/2000, 1 ff . = NJW 1999, 

3257 ff . =  jurisbyhemmer.
19  BGH, Life&LAW 06/2006, 384 ff . = NJW 2006, 139 f. =  jurisbyhemmer.
20  BGH, NJW 2004, 1103 f. =  jurisbyhemmer.


